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Transport

6.7 Pheripheriebahnhof in Howald

Linie CFL zum Bahnhof Howald :
Linie 60 : Luxembourg – Esch/Alzette – Pétange – Rodange (AR)
Linie 90 : Luxembourg – Nancy (F) (AR)

Mehr Informationen : www.cfl.lu

Tram-Stationen:



78

Anschlüsse

7.1 Wasser, Gas, Strom, Fernsehen, 
Telefon
Um die Versorgung Ihres neuen Wohnsitzes mit Wasser, Gas und Strom 
ab Ihrem Einzug zu gewährleisten, müssen Sie etwa 8 Tage vor dem 
Wohnungswechsel die verschiedenen Dienstleister benachrichtigen.

Wasser
Wenn Sie in die Gemeinde Hesperange ziehen, liegt die Wasserversorgung 
in der Zuständigkeit der Gemeindedienste. Dieser Dienst ist für das Ablesen 
der Wasserzähler verantwortlich, um die endgültige Abrechnung des Was-
serverbrauchs zu erstellen.

Die Wasserversorgung wird von der Gemeindeverwaltung Hesperange in 
Rechnung gestellt, auf Grundlage einer halbjährlichen Ablesung, gefolgt von 
einer Abrechnung.

Diese Abrechnung basiert auf den tatsächlich verbrauchten Mengen, die bei 
der Ablesung der Wasserzähler ermittelt werden.

Es ist unbedingt erforderlich, dass der Gemeindemitarbeiter Zugang zu den 
Wasserzählern hat, um die halbjährliche Ablesung durchzuführen.  Falls 
Sie bei seinem Besuch abwesend sind, hinterlässt er eine Antwortkarte in 
Ihrem Briefkasten. Falls Sie diese nicht zurücksenden, ist die Verwaltung 
gezwungen, eine Schätzung Ihres Wasserverbrauchs vorzunehmen.

Creos
Creos ist der Betreiber der Strom- und Erdgasnetze in Ihrer Gemeinde.
Creos ist daher für die Planung, Umsetzung, Erweiterung und Wartung der 
Strom- und Erdgasnetze zuständig.

Pannenhilfe und Notfälle 24h/24 - 7j/7 
	� Elektrischer Strom: Tel. 8002 9900
	� Erdgas: Tel. 8007 3001

Infoline 7.00-17.00 Uhr: Tel. 2624 2624

Anschluss an das Netzwerk
	� Elektrischer Strom: Tel. 2624 8721
	� Erdgas: Tel. 2624 8727

Ablesen Zählerstand
Elektrischer Strom & Erdgas
Tel. 2624 8724

Gemeinschaftsantenne
Eltrona:
Tel. 49 94 66 1

Fernsehen der Post 
Informationen und Bestellung
Tel. 8002 8888

Telefon 
Post-Telekommunikationszentrum:
Tel. 8002 8004
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Freizeit

8.1 Spielplätze

www.hesperange.lu
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Freizeit

8.2 Sportliche Infrastrukturen

ALZINGEN
Sporthalle
Verantwortlicher: Alain Hilger
Tel. 621 363 051 

FENTINGEN
Sporthalle
Verantwortlicher: Roger Hartz
Tel. 621 259 171

HESPERINGEN 
Sporthalle
Stadium Alphonse Theis
Tel. 26 36 11 36

Terrain Robert Thill
Synthetisches Spielfeld
Verantwortlicher: Frank Hastert
Tel. 661 183 057

HOWALD
Sporthalle
Verantwortlicher: Kevin Kieffer
Tel. 621 279 730

Tennisplatz
Tel. 40 70 22

ITZIG
Sporthalle
Verantwortlicher: Paul Mangen
Tel. 621 279 731

Stadium Albert Kongs
Synthetisches Spielfeld
Tennisplatz
Tel. 36 95 12
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Freizeit

8.3 Tourismus

CAMPING ALZINGEN

Der im Gemeindepark gelegene „Camping 
Bon Accueil“ mit den Ruinen des Schlosses 
von Hesperingen im Hintergrund hat viele 
Trümpfe, um auch den anspruchsvollsten 
Camper zufrieden zu stellen.

Mit seinen Sportanlagen Beachvolleyball-
feld, Boulebahn, Skateboard-Piste, Fuß-
ball-/Basketballplatz in der Nähe, einem 
Radweg, der entlang des bewaldeten 
Alzette-Tals verläuft und zum Zentrum der Stadt Luxemburg führt, seinen „Auto-pédestre“ 
Wanderwegen oder auch den Radwanderwegen sind alle Bedingungen für einen gelunge-
nen und erholsamen Aufenthalt gegeben.

Der Gemeindepark ist auch Schauplatz zahlreicher kultureller Veranstaltungen während der 
Sommermonate.

Tel. 36 70 69
E-mail : info@camping-alzingen.lu
www.camping-alzingen.lu

HESPER BEACH CLUB 

Im Sommer stellt der Hesper Beach Club Folgendes zur Verfügung: einen Erholungsbereich 
mit einem Restaurant, einen Strand mit Schwimmbecken, ein Beachvolleyballfeld sowie eine 
Boulebahn.
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8.3 Tourismus
Freizeit

WANDERWEGE

https://www.hesperange.lu/fr/guide-du-
citoyen/sport/circuits-autopedestres

FUSSWEGE/TRAMPELPFADE

Fitness-Parcours „Emile Zahlen”	 4,7 km

Wanderrundweg Hesperange	 4,8 km

Wanderrundweg Itzig	 8,3 km

Permanenter Wanderweg Itzig	 10 km

Wanderrundweg  Hesper Sud/Alzingen/Fentange	 6 km

Lehrpfad Hesper Nord	 9,9 km

Lehrpfad  Hesper Sud	 6,7 km

Lehrpfad  Itzig	 10,6 km

Lehrpfad  „Dupont”	 3,5 km

Lehrpfad  Howald	 4,3 km

Wanderrundweg Hesperange/Bivange	 12,4 km
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8.3 Tourismus
Freizeit

RADWEGE

FAHRRADWEG PC 1

Dieser Weg beschreibt eine Schleife rund um die Hauptstadt des Großherzogtums und führt 
quer durch die dichten Wälder, die die Stadt Luxemburg umgeben.

Die Tour beginnt am Standort Kockelscheuer mit seinen romantischen Weihern mitten 
im Grünen. Auch Eissportfreunde kommen hier in der Eishalle auf ihre Kosten. Aber der 
Höhepunkt des Rundweges ist sicherlich die Fahrt mit dem Rad durch die Sträßchen der 
Altstadt, die von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurde. Sie fahren die Steilfelsen 
der Oberstadt entlang und kommen am Bockfelsen vorbei. Von hier aus haben Sie einen 
unvergleichlichen Blick auf das Alzettetal, die Festungsanlagen und auf das gegenüber 
gelegene moderne Kirchbergviertel, das von den kühnen Fassaden der Philharmonie und 
des Museums für zeitgenössische Kunst „Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean“ geprägt ist.

RADWEG CHARLY GAUL (PC14)

Der Charly-Gaul-Radweg beginnt in Ellange-gare auf der PC7 und führt weiter zum Circuit 
du Centre in Hesperange (PC1).

Der Radweg PC14 ist Charly Gaul gewidmet, einem vielseitigen luxemburgischen 
Radrennfahrer, der unter anderem 1958 die Tour de France gewann und luxemburgischer 
Meister im Cyclo-Cross war. Seine Fähigkeiten als reiner Bergfahrer, wenn die Straße ansteigt, 
brachten ihm die Spitznamen „geflügelter Bergfahrer“ oder „Engel der Berge“ ein. Er ist 
bekannt dafür, einer der größten Bergfahrer des Jahrhunderts gewesen zu sein. Außerdem 
gewann er 1956 und 1959 den Giro d‘Italia. Besonders beliebt war er bei schlechtem Wetter, 
bei dem er riesige Abstände herausfahren und die Ranglisten durcheinanderbringen konnte.

Startpunkt: Luxemburg 
Parking Kockelscheuer

Zielpunkt: Luxemburg  
Parking Kockelscheuer

Länge: 49,05 km

Dauer: 4:20

Höchster Punkt: 393 Hm

Niedrigster Punkt: 232 Hm

Aufstieg: 350 Hm

Abstieg: 377 Hm

Schwierigkeitsgrad: Mittel

Länge: 8,92 km

Startpunkt: Fentange

Zielpunkt: Ellange-Gare

Höchster Punkt: 337 Hm

Niedrigster Punkt: 220 Hm

Aufstieg: 74 Hm

Abstieg: 154 Hm

Schwierigkeitsgrad: Mittel
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8.3 Tourismus
Freizeit

Von Mitte Mai bis August finden im Gemeindepark fast jeden Freitag jeweils 
von 20 bis 22 Uhr Konzerte auf der Bühne neben dem Beach Club statt. 
Außerdem sind an den Wochenenden regelmäßig kulturelle, sportliche und 
populäre Events vorgesehen. Abgerundet wird das Programm von einer 
Fotoausstellung, welche im unteren Teil des Parks aufgestellt wird. 

Der „Hesper Kultursummer“ der mittlerweile zu einem festen Bestandteil 
der nationalen Kulturszene geworden ist und jeden Sommer tausende 
und abertausende Besucher anzieht ist nicht mehr aus dieser Szene 
wegzudenken.
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Verschiedenes

9.1 Kommunale Subventionen

ÖKOLOGISCHE SUBVENTION
Regenwassersammelbehälter
	� Mindestkapazität von 2.000 Litern für die Versorgung der Toilettenspülung: 

25 % der tatsächlichen Kosten, mit einem Höchstbetrag von 750 €
	� Mindestkapazität von 2.000 Litern für den Gartenbewässerungsbedarf: 

12,5 % der tatsächlichen Kosten, mit einem Höchstbetrag von 375 €

Förderung der rationellen Energienutzung und der Nutzung erneu-
erbarer Energien 

Der Betrag der kommunalen Subvention beträgt 35 % der vom Staat 
gewährten Subvention.

Die kommunale Subvention darf den Betrag von 8.500 € nicht überschreiten.
Die Summe aus staatlichen und kommunalen Subventionen darf in keinem 
Fall die tatsächlichen Investitionskosten übersteigen.

Bedingungen und Modalitäten der Gewährung 
Der Antrag auf Erhalt der Prämie ist beim Schöffenrat unter Verwendung 
des von der Gemeindeverwaltung Hesperingen zur Verfügung gestellten 
Formulars einzureichen.

Der Antrag muss innerhalb eines Jahres nach dem staatlichen Bewilligungs-
beschei eingereicht werden, andernfalls verfällt der Anspruch.Eine Kopie 
dieses Bescheids muss dem Antrag beigefügt werden.

Die Gemeinde kann alle zusätzlichen Unterlagen anfordern, die sie für 
notwendig hält, um die Einhaltung der Voraussetzungen für die Gewährung 
der Subvention zu überprüfen.



86

9.1 Kommunale Subventionen
Verschiedenes

BILDUNGSSUBVENTION 
Förderprämie
Für Schüler mit Wohnsitz in der Gemeinde (Sekundarschule/Postprimär):
	� 50 € bei erfolgreichem Abschluss des Schuljahres
	� 100 € bei Bestehen der Abschlussprüfung

Universitätszuschüsse 
Für Schüler mit Wohnsitz in der Gemeinde
	� Bachelor Zuschuss: 600 €
	� Master Zuschuss: 400 €
	� Fachhochschulreife Zuschuss: 400 €

Kontakt:
Frank Zeimes Tel. 36 08 08 2208

SOZIALE SUBVENTIONEN 
Haushaltszulage (Prime d’approvisionnement)
Der Antragsteller muss die vom Nationalen Solidaritätsfonds gewährte 
Sozialhilfe beziehen. Die Prämie wird einmal pro Jahr ausgezahlt.

Der Antragsteller muss seit mindestens einem Jahr am Tag der Antragstellung 
in der Gemeinde wohnen. Falls dies nicht der Fall ist, muss der Antragsteller 
ein Zertifikat vorlegen, dass er in der vorherigen Wohnsitzgemeinde keine 
Haushaltszulage erhalten hat.

30 % des Betrags der Sozialhilfe.

Letzte Frist: 31. März des folgenden Jahres.

Bau- oder Erwerbsprämie 
(Der Antragsteller muss bereits eine staatliche Prämie erhalten haben)
	� Grundprämie	 1.500 €
	� mit 1 unterhaltsberechtigten Kind 	 2.000 €
	� mit 2 unterhaltsberechtigten Kindern 	 2.500 €
	� mit 3 oder mehr unterhaltsberechtigten Kindern	 3.000 €
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Verschiedenes

9.2 Hunde

MELDUNG EINES HUNDES

Jeder Hund muss von einem zugelassenen Tierarzt elektronisch identifiziert 
werden, indem ein Mikrochip auf der linken Halsseite des Hundes 
implantiert wird. Diese Identifizierung ist obligatorisch.

Jeder Hund muss von der natürlichen oder juristischen Person, die ihn hält, 
bei der Gemeindeverwaltung der Wohnsitzgemeinde des Halters gemeldet 
werden. Die Anmeldung des Hundes muss gegen Quittung innerhalb von 
vier Monaten nach der Geburt des Hundes erfolgen.

Dazu muss der Halter der Gemeindeverwaltung folgende Unterlagen 
vorlegen:

	� Eine von einem zugelassenen Tierarzt ausgestellte Bescheinigung, in 
der die Kennzeichnung der Rasse oder Gattung und die elektronische 
Kennzeichnung des Hundes sowie seine gültige Tollwutimpfung 
bestätigt werden 

	� Einen Nachweis über den Abschluss eines Versicherungsvertrags mit 
einer im Großherzogtum Luxemburg zugelassenen Versicherungsge-
sellschaft, der die Haftpflicht des Hundehalters für durch das Tier ver-
ursachte Schäden an Dritten abdeckt

Hundesteuer
Die jährliche Hundesteuer beträgt 35 €.

Jeder Hund muss an der Leine geführt werden:
	� Innerhalb von Ortschaften
	� In öffentlichen Verkehrsmitteln, in Gemeinschaftsbereichen von Mehr-

familienhäusern, auf öffentlich zugänglichen Parkplätzen, in Tankstel-
len und bei öffentlichen Veranstaltungen

	� Auf Sportplätzen, Radwegen, Fitnessparcours,  sowie öffentlichen Plät-
zen und Parks 

In allen anderen Bereichen 
müssen Hundebesitzer ihre 
Hunde unter Kontrolle halten 
und sie bei Bedarf wieder an 
die Leine nehmen.
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9.2 Hunde
Verschiedenes

FREILAUFZONE FÜR HUNDE 

Eine „Freilaufzone für Hunde“ wurde im Gemeindepark eingerichtet. 
Innerhalb dieser Zonen müssen Hunde nicht an der Leine geführt werden. 
Jedoch müssen die Hundebesitzer ihre Tiere unter Kontrolle halten und sie 
bei Bedarf anleinen.

Es gibt eine 2. „Freilaufzone für Hunde“ in Fentingen „Op de Leemen“ und 
eine 3. in Alzingen „Rothweit“

HINTERLASSENSCHAFTEN VON HUNDEN AUFSAMMELN!
Vermeiden Sie, dass jemand hineintreten könnte
Nicht nur ist es äußerst unangenehm, in Hundekot zu treten, sondern es 
kann auch gefährlich sein! Bei Regen kann Hundekot rutschig werden und 
dazu führen, dass Radfahrer oder ältere Menschen stürzen.

Kampf gegen die Umweltverschmutzung 
Hundekot ist zwar biologisch abbaubar, aber dennoch nicht gut für die 
Umwelt. Da Hunde hauptsächlich mit industriellem Futter ernährt werden,
enthalten ihre Ausscheidungen verarbeitete oder chemische Bestandteile,
die die Natur belasten können.
Außerdem ist es gut zu wissen, dass Hundekot nicht so schnell verrottet, wie 
man denken könnte. Je nach Wetterlage sind in der Regel mehrere Tage 
oder sogar Wochen erforderlich.

TIERÄRZTE
Deierenklinik Alzeng
4, rue Nicolas Wester
L-5836 Alzingen
Tel. 36 98 07

Nicole Demuth
185b, rte de Thionville
L-2611 Howald
Tel. 27 48 90 97
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Verschiedenes

9.3 Bürgerportal
https://guichet.public.lu/de/citoyens.html

STEUERN/ABGABEN 
Ob ansässig oder Grenzgänger, der Steuerpflichtige unterliegt bestimm-
ten steuerlichen Bestimmungen, die Verwaltungsformalitäten bei verschie-
denen Behörden mit sich bringen. Die in diesem Abschnitt beschriebenen 
Steuerverfahren konzentrieren sich auf die Besteuerung von Einkünften aus 
unselbstständiger Arbeit oder den Kauf eines Fahrzeugs im Ausland.

ARBEIT/BESCHÄFTIGUNG 
Ob ansässig, Grenzgänger, EU-Bürger oder Drittstaatsangehöriger, der 
Arbeitnehmer unterliegt bestimmten arbeitsrechtlichen, sozialversiche-
rungsrechtlichen und steuerrechtlichen Bestimmungen. Der Status des 
Arbeitnehmers verleiht Rechte, bringt aber auch Pflichten mit sich, die Ver-
waltungsverfahren während des gesamten Berufslebens nach sich ziehen 
sowohl gegenüber dem Arbeitgeber als auch gegenüber verschiedenen 
zuständigen Organisationen oder Behörden.

FAMILIE 
Das Leben eines Individuums ist durch verschiedene Phasen gekenn-
zeichnet, denen er sich im Laufe seiner Existenz gegenübersieht (Heirat, 
Geburt, Trennung, Tod usw.). In all diesen Lebenssituationen ist der Ein-
zelne gezwungen, bestimmte Schritte zu unternehmen, bei verschiedenen 
Ansprechpartnern und Institutionen.

BILDUNG/AUSBILDUNG
In dieser Rubrik werden das Bildungssystem sowie die Schritte im Zusam-
menhang mit der Anmeldung in den verschiedenen Bildungseinrichtungen 
vorgestellt.

BÜRGERRECHTE
Neben dem Erhalt von Identitätsdokumenten beschreibt dieser Abschnitt 
auch die Verfahren zur Ausübung bestimmter ziviler und politischer Rechte.
Im Wahlsystem können nicht-luxemburgische Staatsangehörige unter 
bestimmten Bedingungen an den Kommunal- und/oder Europawahlen 
teilnehmen.
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9.3 Bürgerportal
Verschiedenes

WOHNEN
Dieser Teil informiert sowohl über die Schritte, die mit dem Bau und der 
Vermietung (aus Sicht des Mieters und des Eigentümers) eines Gebäudes 
verbunden sind, als auch über alle bestehenden staatlichen Maßnahmen 
im Wohnungswesen.

Tatsächlich wurde eine breite Palette staatlicher Beihilfen eingeführt, um 
individuelle Initiativen für den Bau und die Verbesserung von Wohnraum 
zu fördern.

TRANSPORT/MOBILITÄT
Dieser Themenbereich umfasst die Schritte, die mit der Nutzung der 
verschiedenen (öffentlichen oder individuellen) Verkehrsmittel in Luxemburg 
verbunden sind: Fahrkarten (Arten von Jahresabonnements usw.), 
Führerschein (Erwerb oder Umschreibung), Zulassung eines Kraftfahrzeugs, 
usw.

GESUNDHEIT/SOZIALES 
Die Leistungen der Kranken- und Mutterschaftsversicherung, Unfallversi-
cherung, Rentenversicherung sowie die Sozialleistungen werden in diesem 
Abschnitt erläutert, um den Bürger bei seinen alltäglichen Formalitäten zu 
unterstützen.

WICHTIG!

Die Gemeinde Hesperingen möchte ihre Einwohner darauf 
hinweisen, dass es verboten ist, in der Silvesternacht 
Feuerwerkskörper zu zünden. .

Allgemeine Polizeiverordnung: www.hesperange.lu  publications 
 règlements  règlement général de Police
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Neue Projekte

10.1 Zentrum Hesperingen
Neugestaltung Place Jomé
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Neue Projekte

10.2 Zentrum Hesperingen
Gemischt genutztes Gebäude
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Neue Projekte

10.3 Zentrum Hesperingen
Aufzug Holleschbierg
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Neue Projekte

10.4 Erweiterung Maison Relais 
und Grundschule Alzingen



95

Neue Projekte

10.5 Erweiterung  
Schule Howald Plateau
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Neue Projekte

10.6 Erweiterung CIPA Howald
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Neue Projekte

Neugestaltung
Boulevard des Scillas Howald

10.7


